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a. Die einfache, von einem unbetheiligten Dritten nicht
ausdrücklich zu Ehren eines bestimmten
Wechselverpflichteten geleistete Zahlung gewährt dem
Zahlenden die Rechte des Wechselinhabers nur dann,
wenn eine schriftliche Uebereignung (Giro oder
Cession) damit verbunden ist. b. Ist diese Zahlung von
dem unbetheiligten Dritten an den Wechselinhaber
ohne schriftliche Uebereignung des Wechsels erfolgt,
so bewirkt sie schlechthin die Tilgung der
Wechselverbindlichkeit, und sie gestattet keine
Anwendung des §. 46. Tit. 16. Th. I. A. L. R.
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